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ANNAHMEKRITERIEN 
für Stahl-Schrott, Altmetall und Elektronikschrott

Die Ware soll grundsätzlich frei von Fremdstoffen und Verunreinigungen jeglicher Art sein.

Gefährliche, umweltgefährdende und schadstoffbefrachtete Materialien sind von der Annahme  
ausgeschlossen. Bei einem Mangel oder einer falschen Sortendeklaration erfolgt eine Weigerung.
Ohne Einschränkung von der Annahme ausgeschlossen sind: 
• Sprengstoffe und Munition (inkl. Airbags)
• Radioaktiv belasteter Schrott
• Druckbehälter für Propan, Kohlenstoffdioxid, Sauerstoff, Acetylen, technische Gase usw.
• Fässer mit unbekanntem Inhalt
• (Ölgefüllte) Kompressoren von Kühlgeräten / Kühlschränke
• PCB-ölgefüllte Transformatoren / Kondensatoren / Industriekondensatoren, Radiatoren etc.
• Nicht restentleerte Hohlkörper (z.B. Spraydosen, Feuerlöscher, Stoßdämpfer)
• Materialien mit PUR oder KMF-Anhaftung
• Brennbare Stoffe im Schrott oder im Altmetall

Eine Übernahme von Druckbehältern und Tanks oder gemischten Stoffen ist unter  
Beachtung folgender Punkte möglich:
• Schriftliche Anmeldung mit konkreter Stoffbenennung zur Sicherstellung der Deklaration für  
 die Annahme
• Sicherstellung des Transportes mit geeignetem Fahrzeug, ggf. GGVS- Transport
• Druckbehälter sind mit Öffnungen auf jeder Seite von größer 10 cm zu versehen
• Gasflaschen Annahme ist nur als separate Anlieferung und im geöffneten Zustand mit  
 abgeschraubtem Ventil. (Sondergase wie Acetylen und Chlorgas sind von der Annahme  
 ausgeschlossen)
• Tankanlagen können nur mit der aktuellen Bescheinigung für die Reinigung und Entgasung 
 des Tanks angenommen werden.

Weigerkosten:
Bei Verunreinigungen, Anhaftungen und Störstoffen, wie z.B. Schmutz, Wasser, Schnee, Eis,  
Holz, Gummi, Beton, Teer, Asphalt, Emulsion etc. wird beim Wareneingangskontrolle das  
Gewicht in Abzug gebracht und entsprechende Entsorgungskosten in Rechnung gestellt. 
Der Annahmebefund ist für die Abrechnung maßgebend.
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Kosten, Stand Mai 2023:  
Abfall: .................................................................................................................. 250 €/to 
Schutt: ................................................................................................................. 100 €/to 
Holz: .................................................................................................................... 100 €/to 
Öl/Emulsion:........................................................................................................ 200 €/m³ 
Reifen PKW: .......................................................................................................... 12 €/Stk. 
Reifen LKW: ......................................................................................................... 110 €/Stk. 
Baggerketten: ..................................................................................................... 340 €/to 
Geschlossene Druckbehälter wie Gasflaschen und Hohlkörper ......................... 50 €/Stk. 
Lithium Akkus ...................................................................................................... 150 €/Stk. 
KMF, isolierte Heizkessel und PUR-Sandwichplatten ......................................... 290 €/to

Sprengkörper, explosive oder ionisierende Stoffe werden nach Aufwand abgerechnet  
und die Behörden hinzugezogen. 

Elektronikschrott:
• Nachtspeicheröfen  Beachtung der Verpackungs- und Annahmebedingung für  
 Nachtspeicheröfen!
• Kühltheken und Klimageräte müssen frei von Kühlmittel sein.
• LION-Akkus und Tonerkartuschen sind immer separat zu halten!
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